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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §46;

WaffG 1996 §12 Abs1;

1. AVG § 45 heute

2. AVG § 45 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 46 heute

2. AVG § 46 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Die Behörde ist gemäß § 46 AVG (und dem dort normierten Grundsatz der "Unbeschränktheit der Beweismittel") nicht

gehindert, Angaben der Ehefrau des Beschwerdeführers (über den gemäß § 12 Abs. 1 Wa=G 1996 ein Wa=enverbot

verhängt wurde) bei der Anzeigeerstattung auch dann zu verwerten, wenn sie in der Folge - im gerichtlichen

Strafverfahren - von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch gemacht hat.Die Behörde ist gemäß Paragraph 46, AVG (und

dem dort normierten Grundsatz der "Unbeschränktheit der Beweismittel") nicht gehindert, Angaben der Ehefrau des

Beschwerdeführers (über den gemäß Paragraph 12, Absatz eins, Wa=G 1996 ein Wa=enverbot verhängt wurde) bei

der Anzeigeerstattung auch dann zu verwerten, wenn sie in der Folge - im gerichtlichen Strafverfahren - von ihrem

Entschlagungsrecht Gebrauch gemacht hat.

Schlagworte

Grundsatz der Unbeschränktheit freie Beweiswürdigung
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